
 
  
 

 
 
 
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
der Praunheimer Werkstätten gGmbH 
 

 
 
1. Auftragserteilung, abweichende Bedingungen 
1.1 Lieferungen und Leistungen erbringen wir ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen und etwaigen, 

dem Besteller bekannt gegebenen Sonderbedingungen. 
1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers, sowie sämtliche Nebenabreden gelten nur bei 

ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung unsererseits. Weder unterlassener Widerspruch noch Ausführung von 
Lieferung oder Leistung stellt eine Anerkennung fremder Geschäftsbedingungen dar. 

1.3 Unsere Angebote erfolgen hinsichtlich Preisen, Mengen, Lieferzeiten und Liefermöglichkeiten stets 
freibleibend. 

1.4 Aufträge können innerhalb von 30 Tagen ab Eingang von uns angenommen werden. Sie werden erst mit 
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung bindend. 

 
2. Preise 
2.1 Unsere Preise gelten ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie Versandkosten. 
2.2 Ab einem Bestellwert vom 500,00 Euro liefern wir innerhalb Deutschlands frachtfrei. 
2.3 Es gelten die Preise unserer jeweils aktuellen Preisliste. 
2.4 Der Mindestauftragswert pro Bestellung beträgt 150,00 €. Die Erstlieferung erfolgt ausschließlich per 

Nachnahme, Bankeinzug oder Vorkasse. Weitere Lieferungen können dann, je nach Vereinbarung, gegen 
Rechnung erfolgen. 

 
3. Lieferung 
3.1 Teillieferungen sind zulässig. 
3.2 Die Lieferzeit beginnt, sobald der Besteller alle ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen erfüllt hat. Ein 

kalendermäßig bestimmter Termin verschiebt sich um den gleichen Zeitraum, um die sich die Erfüllung der 
vom Besteller zu schaffenden Voraussetzungen für die Durchführung der Lieferung verzögert. 

3.3 Treten bei uns oder unserem Unterlieferanten nach Vertragsschluss von uns nicht zu beeinflussende oder 
unvorhergesehene Umstände ein, z. B. Rohstoff- und Energiemangel, Fehlguss, Ausfall von Modellen, 
Kokillen, Formen oder zur Herstellung erforderlicher Maschinen, Arbeitskämpfe, Fälle höherer Gewalt oder 
Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, so verlängert sich die Lieferzeit bzw. verschiebt sich der Liefertermin um die Dauer der Behinderung. 

3.4 Der Besteller kann uns im Falle des Verzuges sowie in Fällen des 3.4, hier aber frühestens nach Ablauf eines 
Monats, eine angemessene Nachfrist setzen. Unterbleibt die Lieferung während der Nachfrist oder erklären 
wir aus Gründen, die unter 3.4 genannt sind, nicht liefern zu können, so kann der Besteller vom Vertrag 
zurücktreten. Ein Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, es sei denn, wir hätten die Verzögerung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet Ist für den Verzugsfall eine Vertragsstrafe vereinbart, steht dem 
Besteller daneben nur das gesetzliche Rücktrittsrecht zu. Im Übrigen gilt die Regelung des 3.5, Satz 3. 
Verzögert sich eine Teillieferung, so kann der Besteller hieraus keine Rechte wegen der übrigen Teilmenge 
geltend machen, es sei denn, die Teilerfüllung hat für ihn kein Interesse. 

3.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

3.6 Sofern die Voraussetzungen vorstehender Ziff. 3.5 erfüllt sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 
4. Abnahme 
4.1 Bei vereinbarter oder gesetzlich vorgesehener Abnahme findet diese in unserem Werk statt. 
4.2 Erfolgt bei der Abnahme keine Beanstandung, so können Mängel, die bei der Abnahme erkennbar waren, 

nicht mehr gerügt werden. 
 
5. Versand, Gefahrübergang 
5.1 Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk. 
5.2 Ist der Besteller Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware mit der Übergabe beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 
Besteller über. 
Ist der Besteller Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Besteller über. 

5.3 Eine Transportversicherung erfolgt nur nach besonderer Vereinbarung und auf Rechnung des Bestellers. 
 
6. Materialbeistellungen 

Bei mangelhaftem, falschem oder verspätet beigestelltem Material trägt der Besteller die uns dadurch 
verursachten Kosten und Schäden. 

 
7. Gewichte und Liefermengen 
7.1 Der Besteller ist zu Beanstandungen nicht berechtigt, solange wir die handelsüblichen Toleranzen einhalten 

und bei Menge oder Gewicht Abweichungen von nicht mehr als 5 % vorliegen. 
7.2 Für die Abrechnung sind die in unseren Lieferscheinen und Rechnungen angegebenen Gewichte und 

Liefermengen maßgebend. 
 
8. Mängelhaftung 
8.1 Ist der Besteller Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
8.2 Ist der Besteller Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, 
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 

8.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch 
kein Rücktrittsrecht zu. 

8.4 Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware 
schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. 
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher 
diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach der Feststellung des Mangels. 
Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
trifft den Verbraucher. Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit 
der Sache. 

8.5 Wählt der Besteller wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz verbleibt die Ware beim Besteller, wenn 
ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der 
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 

8.6 Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt 
die Gewährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die 
Gewährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Besteller uns den Mangel nicht 
rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 4 dieser Bestimmung).  
 

 
 
 
 

8.7 Ist der Besteller Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung 
des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen 
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 

8.8. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. 
 

9. Zahlungsbedingungen, Verzugsfolgen 
9.1 Falls nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 

14 Tagen nach Rechnungsstellung, bei Barzahlung, Nachnahme oder Vorauskasse gewähren wir 2 % Skonto, 
bei Bankeinzug 3% Skonto. 

9.2 Gegenansprüche einschließlich der Gewährleistungsansprüche des Bestellers berechtigen ihn nicht zur 
Aufrechnung oder Zurückbehaltung, es sei denn, es läge ein anerkannter oder rechtskräftig festgestellter 
Gegenanspruch vor. 

9.3 Kommt der Besteller mit der Bezahlung in Verzug, so gelten hinsichtlich der dann fälligen Verzugszinsen die 
gesetzlichen Regelungen. Ferner sind wir berechtigt, im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung anstehende 
Lieferungen bis zur vollständigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Bestellers für vorangegangene 
Lieferungen zurückzuhalten. 

 
10. Eigentumsvorbehalt 
10.1 Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus 

Geschäftsverbindungen mit dem Besteller (Vorbehaltsware). 
10.2 Der Besteller ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der Vorbehaltsware verpflichtet. 
10.3 Eine Veräußerung der Vorbehaltsware ist im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zulässig, soweit der 

Besteller unseren verlängerten Eigentumsvorbehalt (Forderungsabtretung nach 10.4) sicherstellt. Ander-
weitige Verfügungen, insbesondere Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind 
nicht gestattet. 

10.4 Sämtliche dem Besteller hinsichtlich der Vorbehaltsware aus der Weiterveräußerung oder aus sonstigen 
Rechtsgründen zustehenden Forderungen tritt er hiermit im Voraus in voller Höhe an uns ab. 

10.5 Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
und nur widerruflich ermächtigt. Auf unser Verlangen hat er dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen, wie 
uns selbst ein jederzeitiges Anzeigerecht zusteht. 

10.6 Die Ermächtigung des Bestellers zur Verfügung über die Vorbehaltsware sowie zur Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung, Vermengung, ferner zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung 
der Zahlungsbedingungen, unberechtigten Verfügungen, bei einer wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögenslage des Bestellers, bei Wechsel- und Scheckprotesten und wenn gegen den Besteller ein 
Insolvenzverfahren beantragt wird. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware ohne 
Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung in Besitz zu nehmen, zu diesem Zweck den Betrieb des Bestellers 
zu betreten, zweckdienliche Auskünfte zu verlangen sowie notwendige Einsicht in seine Bücher zu nehmen. 

10.7 Bevorstehende oder vollzogene Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen 
Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. 

 
11. Haftung, Verjährung 
11.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware 

vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften 
wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 

11.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Bestellers aus Produkthaftung. 
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei Verlust des Lebens des Bestellers. 

11.3 Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr nach Ablieferung der 
Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren 
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Bestellers.  

 
12. Verletzung von Rechten Dritter 
 Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Bestellers und werden dadurch Rechte 

Dritter, insbesondere Schutzrechte, verletzt, stellt uns der Besteller von allen daraus entstehenden 
Ansprüchen auf erste Anforderung frei, es sei denn, wir sind an der Entstehung des Anspruchs durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit beteiligt; dann gelten für die Schadensverteilung zwischen dem Besteller und uns §§ 
840, 264 BGB. 

 
13. Modelle, Werkzeuge, Muster 
13.1 Werkzeuge, Formen u. a. bleiben unser alleiniges Eigentum, auch wenn der Besteller für deren Benutzung 

einen Kostenanteil vergütet. 
13.2 Soweit der Besteller uns Werkzeuge, Formen u. a. zur Verfügung stellt, sind uns diese kostenfrei zuzusenden. 

Für deren Untergang oder Verschlechterung und daraus resultierende Schäden übernehmen wir eine Haftung 
nur insoweit, als hierfür bei uns Versicherungsschutz besteht oder uns eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz trifft. 

13.3 Von uns gelieferte Muster berechnen wir nach Ablauf von zwei Monaten seit Auslieferung, sofern diese nicht 
vorher an uns zurückgegeben wurden. Eine Rückgabe der Muster ist nur bei unbeschädigter Anlieferung 
möglich. 

 
14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
14.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Frankfurt am Main. 
14.2 Ist der Besteller Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser 
Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

14.3 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Für die Auslegung von Lieferklauseln gelten die INCOTERMS in der jeweils gültigen Fassung. 

 
15. Teilunwirksamkeit 
 Die rechtliche Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht. 
 
16. Datenspeicherung 

 Die Vertragsparteien verarbeiten die ihnen im Rahmen der Zusammenarbeit anvertrauten 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Dazu zählt 
insbesondere die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die Verarbeitung nach Treu und Glauben und 
Transparenz, die Zweckbindung, die Datenminimierung, die Richtigkeit der Verarbeitung, die 
Speicherbegrenzung als auch die Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten. Sie haben 
diese Verpflichtungen allen von Ihnen mit der Durchführung des Vertrags beauftragten Personen 
aufzuerlegen. Dies gilt auch bei einer etwaigen Verarbeitung durch Dritte, die ausschließlich unter Beachtung 
der geltenden Datenschutzbestimmungen erfolgt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, auf Verlangen der 
jeweils anderen Partei deren Datenschutzbeauftragten gegenüber die Einhaltung dieser Verpflichtung in der 
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Form nachzuweisen. 
Bzgl. der Informationspflichten nach Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung und für weitere Informationen 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten unserer Geschäftspartner verweisen wir auf unsere 
Datenschutzerklärung (www.pw-ffm.de/index.php?cat=Kontakt&page=Datenschutz&privacy=1). 

 

http://www.pw-ffm.de/index.php?cat=Kontakt&page=Datenschutz&privacy=1
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